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Mitteilungsvorlage  
- öffentlich - Datum: 20.04.2026 

 
Fachbereich/Eigenbetrieb Fachbereich I 
Fachdienst FD I.1 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Stadtverordnetenversammlung 23.04.2026 zur Kenntnis 
 
Übergeordnete Themen  Themenziele 

 
 
Betreff: 

Eröffnung und Begrüßung durch den Bürgermeister 
 
 

 
Beschlussvorschlag: 

Der Bürgermeister eröffnet die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung und be-
grüßt alle anwesenden Mandatsträger.  
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Sachdarstellung: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung tritt gemäß § 56 Abs. 1 HGO zum ersten Mal binnen eines 
Monats nach Beginn der Wahlzeit (01.04. - § 2 Abs. 1 KWG) zusammen, so dass mit dem heuti-
gen Sitzungsdatum diesem Erfordernis Rechnung getragen wird.  
 
Es ist Aufgabe des Bürgermeisters, zur ersten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nach 
der Wahl einzuladen (§ 56 Abs. 2 HGO).  
 
Der Bürgermeister bestimmt die Tagesordnung dieser Sitzung. Er nimmt bei der Einladung die 
Aufgaben des Vorsitzenden gem. § 58 HGO hilfsweise wahr.  
 
Die stimmberechtigten Mitglieder des bisherigen Magistrates, die gemäß §§ 41 und 65 Abs. 2 
HGO die Amtsgeschäfte bis zur Wahl der Stadträte weiterführen, nehmen in dieser Sitzung ggf. 
in den Reihen der Stadtverordnetenversammlung Platz; soweit sie als stimmberechtigte Mitglie-
der in die neue Stadtverordnetenversammlung gewählt wurden.  
 
Nach der Vereidigung der neuen Stadträte, müssen diese – soweit Sie als Stadtverordnete ge-
wählt wurden – von ihrem Amt zurücktreten, weil die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Stadtver-
ordnetenversammlung und im Magistrat nicht zulässig ist.   
 
Bisherige Vorgänge:  
 

 
   
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Finanzielle Auswirkungen  

Haushaltsjahr  

Kostenstelle  

Sachkonto  

Investitionsnummer  

Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben ___________ Euro 

 
Kosteneinsparung ___________ Euro 

 

 
Deckungsvorschlag 

Ertragserhöhung ___________ Euro 
 

Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung: Ja / Nein 

Sonstige Hinweise:  

 
Rendel Schell  
Bürgermeister Fachbereichsleitung I  

 

 




